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Herrn Bundesparteivorsitzenden Werner Faymann, SPÖ -  werner.faymann@spoe.at   
Herrn Bundesparteiobmann DI Josef Pröll, ÖVP - josef.proell@oevp.at
Herrn Bundesparteiobmann Hans-Christian Strache FPÖ - hcstrache@fpoe.at
Herrn Bündnisobmann Dr. Jörg Haider, BZÖ - joerg.haider@bzoe.at 

Frau Bundesprecherin Dr.in Eva Glawischnig, DIE GRÜNEN – eva.glawischnig@gruene.at    
Bezug: Geplantes „Österreich-Gespräch“ zwischen den fünf Parlamentsparteien
Betrifft: Änderung der Österreichischen Bundesverfassung für die außerfamiliären elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und Beschluss der notwendigen zusätzlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen
Sehr geehrter Herr Bundesparteivorsitzender Faymann!

Sehr geehrte Frau Bundessprecherin Dr.in Glawischnig!

Sehr geehrter Herr Bündnisobmann Dr. Haider!

Sehr geehrter Herr Bundesparteiobmann DI Pröll!

Sehr geehrter Herr Bundesparteiobmann Strache!
In dem geplanten „Österreich-Gespräch“ zwischen allen Parlamentsparteien wird es (auch) um notwendige 2/3-Mehrheiten zu Änderungen der österreichischen Bundesverfassung gehen.
Wir erlauben uns daher, Ihnen ein langjähriges Problemgebiet der österreichischen Bildungslandschaft nahe zu bringen: 
DIE PLATTFORM EDUCARE FORDERT ANLÄSSLICH DES „ÖSTERREICH-GESPRÄCHS“ DIE RASCHE ÄNDERUNG DER VERFASSUNGSMÄSSIGEN ZUSTÄNDIGKEITEN FÜR DEN VORSCHULISCHEN BILDUNGS- UND BETREUUNGSBEREICH.
Die Bedeutung der frühen Entwicklungsjahre ist wissenschaftlich hinreichend bewiesen.
Längst überfällige Maßnahmen, für den elementaren Bildungsbereich Österreichs scheitern nicht zuletzt am Kompetenz-Wirrwarr.
Die Experten der Plattform EduCare fordern daher anlässlich der „Österreichkonferenz“ der fünf Parlamentsparteien:

· Das Bundesverfassungsgesetz muss dahingehend verändert werden, dass „Kindergärten und Horte“ nicht mehr alleinige Landessache sind, sondern vielmehr die Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache und Landessache ist. Die Bezeichnung „Kindergärten und Horte“ sollte durch: „außerfamiliäre elementare Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“ ersetzt werden. 
Damit wird der gesamte Bereiche der vorschulischen Kinderbildung und -betreuung mit allen Betreuungseinrichtungen - beginnend von den Kinderkrippen über die Kindergärten, Tagesmütter, Kinderhäuser, altersgemischte Gruppen u. a. m. bis letztlich zu den Horten – dezidiert mit eingeschlossen

Für diesen Bereich sollte – unter Zugrundelegung der derzeitigen kompetenzrechtlichen Systematik – jedenfalls die Grundsatzgesetzgebung Bundessache sein, damit der Bund einen nationalen Bildungsplan mit Qualitätskriterien für die betroffenen Einrichtungen erstellen kann, der von den Ländern zu vollziehen ist. 

Die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung liegen weiterhin bei den Ländern.
Ohne Änderung der konkreten Rahmenbedingungen kann eine Neuordnung der außerfamiliären Bildungs- und Betreuungsarbeit nicht gelingen. Nach Beschluss dieser Verfassungsregelung sind daher insbesondere
· ein Bundesrahmengesetz zu verabschieden, das verbindliche „Mindeststandards“ für ganz Österreich festlegt und einen gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Bildungs- und Betreuungsplatz beinhaltet;

· ein einheitlicher Bildungsplan für ganz Österreich zu entwickeln, in den auch die Bildungs-/Betreuungs- und Erziehungsziele von unter 3-Jährigen mit einbezogen werden; und
· die Ausbildung von Pädagoginnen für den Elementarbereich auf Hochschulniveau gemeinsam mit den anderen pädagogischen Berufen anzuheben.
Die Plattform EduCare steht dem österreichischen Parlament bzw. den betroffenen Ministerien, den Landtagen und Landesregierungen gerne mit ihren ExpertInnen bei der Erstellung der entsprechenden Gesetze zur Verfügung!
Für Ihren allfälligen kurzfristigen Kontakt bzw. Hintergrundinformationen wenden Sie sich bitte an Frau Mag.a Dr.in Heidemarie Lex-Nalis, Koordinatorin der Arbeitsgruppe Aus-, Fort- und Weiterbildung: Tel.: +43 (664) 4634580 bzw. E-Mail: Heide.Lex-Nalis@Plattform-EduCare.org.
Wir hoffen sehr auf Ihre persönliche Unterstützung dieser Vorhaben und würden es begrüßen, könnten Sie sich zu einem gemeinsamen Vorgehen entschließen.
Für eine schriftliche Stellungnahme an uns zur Weiterleitung an unsere Mitglieder bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Plattform EduCare
Informationsdienst 

Johannes-Maria Lex
Öffentlichkeitsarbeit, Informationsdienst und Mitgliederbetreuung
Siehe auch:

http://www.plattform-educare.org/ziele.htm 
Die von uns vertretenen Mitglieder:

http://www.plattform-educare.org/mitglieder.htm 
Beilage: Offizielle Antworten der 5 Parteien auf von der Plattform EduCare vor der Nationalratswahl angesprochene Themen
Ergeht an:
· Obleute der Parlamentsparteien

· Alle Landeshauptleute

· Alle fachlich zuständigen PolitikerInnen in den Ländern

· Alle Mitglieder der Plattform EduCare

· Alle Mitglieder des Österreichischen Dachverbandes der Kindergarten- und HortpädagogInnen

· Alle Bezieher des Informationsdienstes der Plattform EduCare

· Redaktionen der Medien (Onlinedienste, ORF, Zeitungen, Zeitschriften etc.)

Thema

06 Notwendige Verfassungsänderung: Außerfamiliäre elementare und institutionelle Bildungs- und Betreuungseinrichtungen - beginnend von den Kinderkrippen über die Kindergärten, Tagesmütter, Kinderhäuser, altersgemischte Gruppen u. a. m. bis letztlich zu den Horten – sind in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache und Landessache.

Stellungnahme

SPÖ Die praxisorientierte Umsetzung pädagogisch hochwertiger  kinderbetreuungseinrichtungen steht derzeit im Mittelpunkt.

ÖVP Eine sinnvolle Änderung der Bundesverfassung im Bereich der Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der außerfamiliären elementaren und institutionellen Bildungs- und

Betreuungseinrichtungen kann nur in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern erfolgen, und wird mit diesen zu erarbeiten und diskutieren sein. Da der Kindergarten verstärkt auch als "Bildungsgarten" gedacht wird, ist gemeinsame, integrative Weiterentwicklung geboten.

GRÜNE Wir Grüne unterstützen die Forderung nach einer gesetzlichen Verankerung der

Rahmenbedingungen und der Finanzierung von außerhäuslicher Kinderbetreuung.

FPÖ Wir halten es für möglich, das auch im Rahmen einer 15a-Vereinbarung zu regeln. Nur wenn die Verhandlungen scheitern, sollte eine Verfassungsänderung durchgeführt werden.

BZÖ Durch die inhaltlichen Zusammenhänge werden 06-08 unter einem beantwortet. Wir sehen eine Notwendigkeit in einer bundesweiten Grundsatzgesetzgebung um einen

Mindeststandard zu definieren. Die Vollziehung, also die Ausgestaltung über den Mindeststandart hinaus sollte Ländersache sein. Aufgrund der derzeitigen rechtlichen Lage hatte das BZÖ die Möglichkeit in Kärnten unser Pilotprojekt durchzuführen und ein verpflichtendes Kindergartenjahr einzuführen. Dadurch werden nicht nur die sozialen Kompetenzen des Kindes widergespiegelt, sondern es ergibt sich auch die Möglichkeit noch vor Schulbeginn bei einem etwaigen Förderbedarf dort durch qualifiziertes Personal anzusetzen, wo es notwendig ist. In Österreich neun verschiedene Kindergartengesetze und damit unterschiedliche Regelungen zu haben, von der Kostenfrage bis zu den Öffnungszeiten, ist nicht zielführend.

Thema

07 Unter Zugrundelegung der derzeitigen kompetenzrechtlichen Systematik sollte die Grundsatzgesetzgebung Bundessache sein. Die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung sollte bei den Ländern liegen.

Stellungnahmen
SPÖ Die SPÖ steht weiterhin zu einem einheitlichen Bundesrahmengesetz für die Kinderbetreuung als politische Forderung. In ganz Österreich sollen für

Kinderbildungseinrichtungen die gleichen hohen Standards gelten (siehe 8)

ÖVP siehe Frage 06
GRÜNE Es müssen bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen sowohl für die Qualität der

Kinderbetreuungseinrichtungen als auch für die Arbeitsbedingungen der

KindergartenpädagogInnen gelten. Die Ausführungsgesetzgebung bei den Ländern zu

belassen ist sinnvoll, um innerhalb der Rahmenbedingungen flexibel auf regionale

Bedürfnisse eingehen zu können.

FPÖ Der Föderalismus ist für uns ein wichtiges Element unserer Verfassung. Die Kompetenzen der Länder sollen daher nicht beschnitten werden.

BZÖ

Thema

08 Die Qualitätsstandards in der Kinderbetreuung müssen durch ein „gemeinsames Dach“ in einem Bundesrahmengesetz vereinheitlicht werden. Den Ländern obliegt die Umsetzung.

Stellungnahmen
SPÖ Sowohl in Bezug auf die Öffnungszeiten, als auch auf die Gruppengröße als auch die Anzahl und Ausbildung der Betreuer und Betreuerinnen sind die skandinavischen Länder und Frankreich Vorbild. Wir setzen uns dafür ein, dass die hohen Qualitätsstandards auch für Kinderbildungseinrichtungen in Österreich gelten

ÖVP Damit alle Kinder bei Eintritt in die Schule unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen

Herkunft gleiche Chancen haben, sollen die hohen Qualitätsstandards in Hinblick auf Bildung, Ausstattung und Gruppengröße in allen Kindergärten bundeseinheitlich festgelegt werden. Weiters setzt sich die ÖVP dafür ein, dass ein bundeseinheitlicher Bildungsplan für

Kindergärten geschaffen wird.

GRÜNE Siehe Frage 07
FPÖ Dazu ein klares Ja.

BZÖ
Thema

09 Betreuungsschlüssel, Gruppengröße, Raumbedingungen drinnen und draußen, Vor- und Nachbereitungszeit, Personalerfordernisse und die

Mindestkriterien der Ausstattung gehören zu den pädagogischen Strukturbedingungen, die einen bundeseinheitlichen Mindeststandard bezüglich der Qualität vorgeben sollen (auch für Kinder mit

besonderen Bedürfnissen).

Stellungnahmen

SPÖ Ein wichtiger Schritt ist der erwähnte Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, der in den nächsten Jahren durch eine Anstoßfinanzierung des Bundes möglich wird. Auch hier wird der Grundsatz eingehalten: Qualität wird höher gefördert. Um von der Anstoßfinanzierung des Bundes profitieren zu können, müssen die Länder den Bundes-Betrag verdoppeln. Die Förderung der zusätzlichen Betreuungsplätze ist nach Qualitätskriterien gestaffelt. Die höchsten Beträge sind zu Beispiel für Qualitätsbetreuungsplätze vorgesehen, die Beruf und Familie vereinbar machen (Stichwort: Öffnungszeiten, Schließtage, etc.)

ÖVP Die ÖVP setzt sich für eine bundeseinheitliche Festlegung eines Qualitätsstandards in diesen Belangen ein.

GRÜNE Neben den genannten Kriterien fordern wir auch bundeseinheitliche Standards für die Öffnungszeiten und die Zahl der Schließtage. Die Aus- und Weiterbildung von

KindergartenpädagogInnen soll bundesweit auf tertiäres Niveau an den Pädagogischen

Hochschulen angehoben werden. Die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, Urlaubstage, Bezahlung, Aus- und Weiterbildung, etc.) müssen bundesweit einheitlich geregelt werden.

FPÖ Die Landesregierungen und die Landtage gehen hier bisher in ihrer Eigenverantwortung vor. Diese Eigenverantwortung soll nicht ohne dringenden Grund beschnitten werden.

BZÖ Dies ist erforderlich um bundesweit all zu große Differenzen und Lücken in der Interpretation bzw. Gestaltung der pädagogischen Strukturbedingungen zu vermeiden.

Thema

10 Darüber hinaus ist ein bundeseinheitlicher Bildungsplan für elementare Bildung zu erlassen.

Stellungnahmen
SPÖ Die SPÖ tritt für eine Bundeskompetenz für das Bildungsangebot des Kindergartens – analog zu den Pflichtschulen – ein. Dazu gehört der Entwurf eines bundeseinheitlichen Bildungsplans sowie bundeseinheitliche Qualitätsnormen.

ÖVP siehe Frage 08
GRÜNE Dieser Bildungsplan wird in den letzten beiden Jahren vor Schuleintritt der Kinder während des von den Grünen geforderten Pflichtbesuches im Ausmaß von 12 Wochenstunden erfüllt. In den Jahren davor erfolgt eine individuell an die Kinder

angepasste Frühförderung, jedenfalls werden keine Curricula vorgegeben, sondern Kompetenzen entwickelt.

FPÖ Siehe Frage 09
BZÖ Die zu vermittelnden Inhalte sollten in einem österreichweiten Bildungsrahmenplan

festgehalten werden. Ähnlich wie in der Schule sollte darauf hingearbeitet werden, dass von

einem Kind nach dem Kindergartenbesuch gewisse Fähigkeiten, Verhaltensnormen,

etc. angenommen werden können- und das unabhängig vom Bundesland.
Thema

11 Die in den elementaren Bildungseinrichtungen tätigen Personen benötigen eine einschlägige Qualifikation, um entwicklungs- und altersgemäße Inhalte und Methoden zur ganzheitlichen Entwicklung und Bildung der Kinder einsetzen zu können. 

Die Ausbildung hat gemeinsam mit allen pädagogischen Berufen an den Pädagogischen Hochschulen zu erfolgen, wobei die Durchlässigkeit des gesamten pädagogischen Berufsfeldes (Elementar-, Volksschul – SekundarschulpädagogIn) modular zu sichern ist.

Stellungnahmen
SPÖ Die SPÖ setzt sich dafür ein, dass unter Nutzung der Stärken der Pädagogischen Hochschulen und der Universitäten eine gemeinsame Ausbildung für pädagogische Berufe mit gemeinsamen Standards entsteht, die sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Altersgruppen orientiert.

ÖVP Unsere Kinder verdienen eine hohe Qualität der Betreuung. Für die

Kindergartenpädagogen/ Innen braucht es einheitliche Standards in der Ausbildung, vor

allem mit einem Schwerpunkt auf die Sprachausbildung der Kinder. Daher hat die ÖVP

schon im Perspektivenpapier eine Profilentwicklung für Kleinkindpädagogen/Innen, sowie die

Durchführung der Ausbildung auf universitärer Ebene diskutiert .

GRÜNE Wir Grüne fordern die Aus- und Weiterbildung Pädagogischen Hochschulen. Dort soll es auch Forschungsnetzwerke für die Kleinkindpädagogik geben, die derzeit in Österreich völlig fehlen. Weiters wird es allen PädagogInnen ermöglicht auch im späteren Berufsleben noch ein Weiter- oder Umqualifikation in andere pädagogische

Berufe zu erwerben. 

FPÖ Die Durchgängigkeit für das Berufsfeld ist eine wichtige Forderung, die von uns voll unterstützt wird.

BZÖ Die Ausbildung muss aufgewertet werden und an Pädagogischen Hochschulen stattfinden.

